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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1991

Norm

ASGG §63

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 63 ASGG statuiert wohl für die betro ene Partei eine Ausnahme vom Neuerungsverbot, gibt

dieser aber keinen Anspruch auf Beweiswiederholung.

Entscheidungstexte
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